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BU�DE!H;AMMER DER TIERÄRZTE 

t,\· ÖSTERREICHS 

�o�N-nfM' 
1010 Wien am 27. Oktober 1987 , ...................... .................. . . . . . . .. . . . . .......... .... . . . .  . 

I, Biberstraße 22 - 5121766 

Zl. ll. � 04 6 -7 1 / 1 8 -8 7 

• 

• 

An das 

Präsidium des Nationalrates 
im Parlament 

Dr. Karl Renner-Ring 3 
1017 Wi e n 

• 

• 

Dufum: 

0 5. ����\9�;7 j/ m 
i V"'rt"-;It .//lJ J t., � " , -.- ===-:-- -:.:;---====::::J 

� -- - .;ll' �J:k. Betr.: Zl. 20.616/1-2/1987 vom 15. Juli 1987 
Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Gewerbliche Sozial­
versicherungsgesetz geändert wird (13. Novelle zum GSVG); 
Stellungnahme 

Die Bundeskammer der Tierärzte österreichs übermittelt 

25 Ausfertigungen der Stellungnahme zur 13. Novelle zum GSVG. 

Mit freundlichen Grüßen 

Der Kammeramtsdirektor i.A.: 

\. 
(Dr. Richard ELHENICKY) 

Beilagen erwähnt 
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BUNDESKAMMER DER TIERÄRZTE 
ÖSTERREICHS 1010 Wien am 27. Oktober 1987 

, ...................................................... ....................... . 

I, Biberstraße 22 - 5121766 

ZI. 1046-71/18-87 

• • 
An das 

Bundesministeriu m für 
Arbeit und Soziales 

Stubenring 1 
1010 W i e  n 

• • 
Bett.: Entwurf einer 13. Novelle zum GSVG -

Vorgezogene Pensionsreforrn; Stellungnahme 

Zl. 20.616/1-2/1987 v. 15. Juli 1987 

Die Bundeskammer d er Tierärzte österreichs nimmt zu� oben 

angeführten Gesetzesentwurf Stellung wie folgt: 

Die wesentlichen Schwerpunkte der Pensionsreform, nämlich 

die Änderung des Bemessungszeitraumes, die Aufhebung von Schul­

und Studienzeiten als leistungswirksame Ersatzzeiten sowie die 

Neuregelungen beim Zusammentreffen mehrerer Pensionen,werden nach 

Auffassung der Bundeskammer trotz der mildernden Ubergangsbe­

stimmungen vor allem jenen Personenkreis betreffen, der nach 

dem 2. Weltkrieg zum Wiederaufbau der Republik österreich ent­

scheidend beigetragen hat. Wenn auch bestehende Leistu ngen -

zunächst - nicht gekürzt werden sollen, so muß doch mit Nachdruck 

festgehalten werden, daß jene Personen, die ihr ganzes Leben im 

Vertrauen auf die Festigkeit der staatlichen Pensionsversicherung 

und in der Erwartung, im Alter mit einer bestimmten Leistung aus 

eben dieser Pensionsversicherung rechnen zu können, B eiträge be­

zahlt haben, in eben dieser Erwartung getäuscht werden. Gerade die 

jetzt betroffenen freiberuflich tätigen Tierärzte haben es im Ver­

trauen auf die damals neu eingefü hrte Pflichtversicherung oft 

unterlassen, privat für das Alter Vorsorge zu treffen. Wenn auch 

eine abschließende B eurteilung der Pensionsreform derzeit 

u.a. deshalb noch nicht möglich ist, weil bei dem wichtigen Fak­

tor der Ruhensbestimmungen nicht einmal das Datum des Inkraft­

tretens zur Diskussion gestellt wurde, so ersucht die Bundeskammer 
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der Tierärzte österreichs doch nachdrücklich um Uberdenken der 

geplanten Maßnahmen. 

. . 

Zu Ärt. I. Z. 5 (§ 60 Abs. 2, Z. 5 und 6) 
In Ziffer 6 dieser Bestimmung sind Pensionen nach Dienstord­

nungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften g enerell erfaßt. 

Es ist zwar offenbar nicht daran gedacht, ein Ruhen einer GSVG­

Pension bei gleichzeitig em Bezug einer Leistung aus dem Ver­

sorg ung sfonds der Bundeskammer der Tierärzte österreichs zu be­

wirken; um dies eindeutig klarzustellen, wird folgender Gesetzes­

text vorgeschlagen: 

"eine Pension nach Dienst(pensions)ordnungen öffentlich-

rechtlicher Körperschaften für deren Bedienstete, 11 
Die Ziffer 6 könnte im Ubrgen nach Auffassung der Bundeskammer 

ohne weiteres in die Ziffer 5 integriert werden, wenn dort die 

Einschränkungen auf die Gebietskörperschaften weggelassen werden. 

Nach der unmaßgeblichen Auffassung der Bundeskammer der Tier­

ärzte österreichs ist darüberhinaus das Ruhen von GSVG-Pensionen 

bei Zusammentreffen mit Pensionen nach den Pensionsvorschriften 

der Zentralsparkasse.�nd der Salzburg er Sparkasse g leichheits­

widrig. 

Zu Art. I Z.11 und 12: 

Die geplante streichung der bisherigen Anrechnung von Schul- und 

Studienzeiten als Ersatzzeiten wird vor allem jene Generation 

treffen, die für ihre studium noch keine Stipendium erhalten 

hat und das Studium durch Kolleg iengelder, ?rUfung sg elder u.ä. 

in einer wirtschaftlich außerordentlich schwierigen Zeit selbst 

finanzieren mußte; die Bundeskammer ersucht insbesondere. auch · 

bei diesem Punkt um ein Uberdenken der geplanten Maßnahme. 
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25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme wurden dem Präsidium 

des Nationalrates übermittelt. 

Der Kammeramtsdirektor i.A. : 

(Or. Richard ELHENICKY) 
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